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,ierte Krimi7UJlizal und thre Folgen für die 

Polizei in Deut,chland, Mimster (Westfäli­
sche, Dampfboot) 1998, 4JoSeitelJ, DM 6),-; 
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eine internationale Verstrickung, Mümter 
(Westfdlische, Dampfboor) 1999, J)8 SeiteJI, 
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Die sogenannte Organisierte Kriminalität 

(OK) ist ein Thema, übe, das es vide Myth~n 

und Spekulationen, aber nur wenige gesi­
cherte Erkenntnisse gibt. Inzwischen liegt 

eine große Zahl mehr oder minder seriöser 

journalistischer und wissell.\chaftlicher Publi­

kauonen vor, die sich mir dem internation~len 
Handel mit Drogen und anderen illegalen 

Gütern, mit Korruption und weiteren OK­

Phänomenen beschäftigen. Die hier vorzu­

stellenden Studien des Instituts für Bürger­
recbte & öffentliche Sicherheit an der Freien 
U nivcrsicit Berlin beteiligen sich an diesen 

Spekulationen nicht. Die empiriscb angeleg­

ten Forschungsprojekte, die den beiden Sru­
dien zugrunde liegen, haben eine a.ndere Per­

spektive gewählt. Sie befassten sich mit den 

polizeilichen und politischen Strategien der 
OK-Bekämpfung bzw. den ineernaeion.11en 

Srrukturen gegen den Handel mit illegalen 
Orogen. Die Autoren derSrudien haben ihren 
Arbeicsschwerpunkt im Bereich der Politik­
wissenschaft. Ihre Analysen sind jcdoch fach­

lich wesentlich breiter angelege und umfassen 

u. a.. auch rechcssoziologische Fr:>.gestdlun­

gen nach den Wirkungen von Recbt im Zu­
sammenhang mit der OK-Bekämpfung. 
Die Studie von Püttn untersucht die Aus­
wirkungen der OK-Dlskussion auf die bun­

desdeutsche Polizei. Die empirische Basis der 
Analysen bestcht aus 71 halb strukturierten 

Experteninterviews mil Kriminalpolizisten 

und Staatsanwälten und einem begleitenden 

Fragebogen zu den Interviews (dokumentiert 

S. 4 I 3 ff.). Die Erhebungen wurden J 99.v9J 
in sechs Bundesländern und beim Bundeskri­

minalamc durchgeführt. 
Ergebn~ ist ein differen7-iertes Bild der teils 
weil.1eichenden Auswirkungen der OK-Dis­

kussion, vor allem im Bereich der Kriminal­

polizei. In der Einleitung (S. 9 bis 25) erläutert 

Pütter die Kon7-eption des VOn der Volkswa­
genstiftung gefördercen Forschungsprojekts 
und die Grundzüge des polizeilichen Kon­

zeptes zur OK-Bekämpfung, Er knüpft an 
Stichworte wie ~täterorienlietle Ermilllun­

gen, network-detection, VerdachLSschöpfung, 

aktive r nfonnacionsheschaifung und opera­

tive Polizeiarbeit" an, die im Polizeijargon 
gebräuchlich si nd (S. 12 f.). In dem ersten gro­

ßen Kapitel (S. 26 bis r 57) geht er der Frage 
nach, W;\S das Spezifische an OK-Ermiulun­

gen ist. Dabei zeigt er, dass die kriminalpoli­

zeiliehe Arbeit an OK-Fällen sich von den 
meisten anderen Deliktsbereichen dadurch 

unterscheidet, dass der Tatverdacht niCht 

von außen an die Beamten herang~tragen 
wird., sondern dass sie selbst sich darum be­

mühen müssen, verdächtige Fälle aufzuspü­

ren. Oie Geldwäschegesetzgebung hat die 
Banken verpflichtet, die Kriminalpolizei bei 

der Verdachtsschöpfung durch die Meldung 
von ungewöhnlichen Geldtransfers 7.U unter­

Stützen. Die sogenaJ1Jlle Finanzermiulung 

bildet inzwischen einen Schwerpunkt der 
OK-Bekämpfung. Insgesamt spielt die Infor­
mationsbeschaffung, die sogenannte lntelli­
gence-Arbeit (S. 33 ff.), eine zentrale Rolle 
bei der Verdachtsgew innu ng. Hinter dem po­

lizeistrategischen Modebegriff lntelligence 
verbergen sich vor allem Methoden der pd­
ventiven Auswertung vonlnfonnationen, die 
sich mit der Computercechnik in den 2:uruck­

liegenden Jahrzehnten schwunghaft enlwi­
ekelt haben. Ziel ist zu m einen ein Informa­
tionsvorrac, der A nSalzpunkte für die Belr­

beirung konkreter Fälle liefern kann. Zum 
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ande~en werden sogenannte Lagebilder er­

stellt, die nicht nur der Definition von poli­
zeilichen ArbeiLSschwerpunkten dienen, son­

dern auch Informltionsgrundlage für politi­

sche Entscheidungen sein sollen. Gerade im 

OK-Bereich kommen verdeckte Ermia· 

lungsmethoden wie V-Leute und Telefon­

überwachung häufig zum Einsatz, vielf~ch 

auch in Kombination ($ . 73 (f.). Besonders in­

teressant sind die empirischen Daten zum 

Einsatz Verdeckter Ermitder (S. 109 H.), 
auch wenn diese keinen Anspruch auf Voll­

ständigkeit erheben, weil die o ffiziellen An­

gaben zum Teil gehcimgeh1lten werden. 

Das nächste große Kapitel (S. I 58-182) über 

die institutionelle Seite der OK-Bckämpfung 

geht über den bisherigen S\.lJld der Liter.lrur 

erheblich hinaus, da Pütter bier ,';ele interes­

sante Ergebnisse seiner Interviews mit Poli­

zisten und Staats~nwälten verarbeitet. Er 

beschreibt zunächsr die unrerschiedlichen 

Organisationsmodelle der polizeilichen OK­

Dienststellen. Die Absehottung auch gegen­

über anderen Dienststellen der Kriminalpoli­

zei ist für :l.lle OrganisationsmodelJe charak­

teristisch. Andere Spezialdienststellen haben 

den 0 K-Spezialisten I nformanonen zuliefem 

- nicht umgekehrt. In dem Abschnitt über da5 

Reche der OK-Bekämpfung (S. 180 ff.) ent­

wickel! Pütter die These, dass die in den 90er 

Jiliren mil der OK begründtten gesttzgebe­

Tischen Maßnahmen im Straf-, Strafprozess­

und Pol izeirecht vor allem zu mehr Flexibilität 

des Polizeihandelns geführt haben. 

D~nach gibt er einen Überblick über die spe­

ziellen OK-Dienst51ellen der Staatsanwalt­

schaftcn (5. 226 ff.). Besondcrs eind rUcklich 

Sind die Ausführungen über das Verhälmis 

Polizei-Staatsanwaltschafl (5. l3S H.), das im 

OK-Bereich anscheinend wesentlich koope­

rativer ist als in den meisten anderen Berei­

chen. Hier wäre es sinnvoll gewesen, analy­

tisch noch stärker zwischen den verschiede­

nen Phasen der Ermittlungen zu unterschei­

den, wie dies in Ans'tzen auf 5.250 geschehen 
ist. Damit hätte sich vermutlich noch deutli­

cher zeigen lassen, dass in der frühen Phase 
der Ermittlungen Polizeispezialisten das Ge­

schehen bestimmen und dass diese den Staats­

~nwal( vor allem dort brauchen, wo sie von 

Ermitrlungsmethoden nach der Strafproz.ess­

ordnung Gebrauch machen wollen. 1m Laufe 

des Verfahrens dreht sich das Verhältnis hin­

gegen um, da der Staatsanwalt erg:inzende 

Ermittlungsaufträge erteiltn muss, um die 

Anklage fertig stellen zu können. 

In zwei kürleren Schlusskapiteln beschäftigt 

sich Pütter mit dem Spannungsfeld Poliz.ei­

Politik-Gesell~chaft im Zusammenhang mit 

OK (5. 183-199) und mit den bürgerrechtli­

chen Folgen der OK-Bekämpfung (S. JOo-
311). Hier kommt er u. a. auch auf die OK 

selbst zurück und hinterfragt die Funktionen 

der OK-Lagebilder und des OK-BegriIfes. 

Konsequenz der OK-Diskussionen sei u. l.. 

eine - legale Dclegalisierung mit verschärften 

Minel\\«. Denn die OK-Bekämpfung und die 

mit ihr verbundenen Rechtsänderungen hät­

c.en einen seit den J970er Jahren 7..U beobach­

tenden Trend hin zur präventiven Verbre­

chensbekämpfung, zum Übergang vom Legl­
litäLS- zum Opporrunitätsprinzip bei der 

Strafverfolgung und zu neuen unbestimmten 

Rechtsbegriffen im Polizeirecht weiter ver­

stärkt (S. 310) . • Der OK-Komplexu liefert 

im Ergebnis nicht nur eine große Menge fun­

dierter Informationen, sondern auch zahlrei­

che wichtige Ansätze zur theoretischen Auf­

arbeirung der OK-Bekämpfung, die über po­

liti kwissenscluftl iche F ragestdlungen im en­

geren Sinne hinausgehen. 

[n der zweiten hier vorzustellenden Studie 

beschäfligen sich Busch und sein Team mit 

den polizeilichen und politischen Strategien 

zur Drogeobekämpfung und damit mir einem 

zentrale!! Aspekt dessen, was unter dem 

Schl~gwon Organisiene KriminalitÄt zusam­

mengefassl wird. Auch diese Studie stütZt 

sich auf Experteninterviews im Bereich von 

Polizei und Zoll in Deutschland und in inter­

nationalen Gremien bzw. Organisationen. 

Darüber hinaus wurden i.m Rahmen des von 

der Deutschen ForschungsgemeinschaÜ ge­

förderten Projekts, das der Studie zugrunde 

liegt, offizielle und halboffizielle Dokumente 

3\15gewerrel. 

Da5 erSle Kapitel (S. 14-47) fasst die polizei­

lichen Debatten über Drogenkonsum und 

Drogenbekiimpfung seit den ,,6oeT Jahren 

zusammen. Die Autoren zeigen, dass Kon­

sum ulld Handel von illegalen Drogen in 
Deutschhnd erst seit den 1960er Jahren zu 

rdevanten öffent lichen Tbemen wurden - ob­

wohl als Folge der US-amerikanischen Pro­

hib'tionspolitik schon seit den loer Jahren 

internationale Abkommen den Grundstein 
für eine weltweite Drogenprohibition gelegt 

hatten. Ende der 60er Jahre wurde der Dro­

genkonsum zum Ausdruck einer Anti-Kul­

tur, deren Anhänger seitens der Polizei als 
~Hippjes. oder .Gammler« eingestuft wur­

den . Schon damals setzte die Polizei V-Leute, 
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Scheinaufkäufer und andere Formen heimli­

cher Informationsgewinnung ein - ein Reper­

toire, das zwischenzeitlich vor allem durch 
Strategien erganzt worden isr., die erst durch 

moderne Computenechnik möglich gewor­
den sind. Seil den 70er Jahren stehen weniger 

die Konsumenten als vielmehr die Anbieter 

illegaler Drogen im Zentrum der poHzeili­
ehen Aufmerksamkeit. Zunächst gingen die 
kriminalist~chen Analysen noch von hierar­

chischen Verkaufsstrukturen aus. Erst inden 
Soer und 90er Jahren seute sich die Einschäl­
zung durch, dass es sich um .Netzwerke­
oder .Geschäfts-ConnecrioßSa handelt. 

Im zentralen zweiten Kapitel (S. 48-192) ana­

lysieren Busch u. 3. die Rollenverteilung zwi­
schen den zahlreichen internationalen Verträ­

gen, Gremien und Institutionen der Drogen­

prohibition, die in den zurückliegenden Jahr­
zehnten entstanden sind. Die Versuche, die 

Drogenbekämpfung weltweit zu koordinie­

ren, haben in der zweiten Hälfte des lo.Jahr­

hunderts zu eigenen Organisationsstrukruren 
im Rahmen des Syslems der Vereimen Natio­

nen und zu einer Reihe von völkerrechtlichen 

Veruägen geführt (hierzu S. P--j)5). Diese 
Verträge bilden bis heute die Grundlage für 

die weltweite Proh.ibltionspolitik. Die 191} 

gegriindete Internationale Kriminalpolizeili­

che Kommission (heute: Internationale Kri­

minalpo1izeiliche Organisation/Interpol) be-­
schäftigu sich schon in den ~oer Jahren mit 

Fragen der RJ.uschgifcpolitik. In den leuten 
Jahrzehnten hat r nterpol nicht nur bei der 
Etablierung neuer Instrumente der polizeili­

chen Drogenprohibition eine wichtige RoUe 
gespielt, z. B. bei der Entsendung yon Verbi n­

dungsbeamten in Drogen-AnbauländeT. Die 
Organisation hat auch pali aschen Einfluss 
auf die Vorbereirung der UN-Suchtstoffab­

kommen ausgeübt. 

Mit der Welcorganisation für das Zollwesen 

(Wo7ld CtHtom, Organisation mit Sitz in 
Brüsse1) behandelt die Studie eine I nsrirurion 

der Drogenbekämpfung, die in der Literarur 
zuvor nur wenig Aufmerksamkeit gefun­

den hatte (S.84-94). Die Autoren zeigen, 
dass die Zollbehörden u. a. für den Drogen­

bereich weltweit operierende, quasi-polizei­

liche StTUkruren aufgebaut haben. Das 19&4 
gegriindete Enforcemem Sub-commiuee ko­
operiere eng mit dem UN-DrogenkontroJl­

programm. 
Die größte Aufmerksamkeit widmet die Stu­

die den Gremien und Instirutionen der Dro­

genbekämpfung, die seit den 70er Jahren in 

[uropa entstanden smd (S. 94- (71). Ihre Zahl 
ist seither erheblich gewachsen. In den 80er 

Jahren wurden die illegalen Drogen zum Mo­
dethema - mit der Folge, dass auch Gremien 
wie die zur Terrorismusbekiimpfung gegrün­

dete informelle TREVI-Gruppe sich diesem 
zuwandlen (S. 1 Il fl.). Die polit ische und 

konzeptionelle Koordinarioo steht bei den 
meisten Formen der KooperaLion im Mittel­
punkt der Aktivitäten. Selbst wenn viele Ko­

operalionsformen eine politische Koordina­
tionsebene und eine Praktikerebene haben, 
beschränkt sich die konkrete fallbezogene 

Zusammenarbeit nach Einschäuung der Au­

toren auf wenige Gremien (S. t 76). Die Studie 
geht historisch-genetisch vor, indem sie die 

Funktionen des jeweiligen Gremiums aus sei­
nem Entstehungs- und Entwicklungskontext 

heraus erklän. Dabei zeigt sie, dass es eiDe 

generelle Tendenz zUr Koordination und zur 
Oflizialisierung der A kLivitäten gibt. Infor­

melle Gremien wie die TREVI-Gruppe wur­
den durch die Dritte Säule der EU (5. t}4 fL) 

und Europol (5. 141 H.) als offizielle Institu­

tionen auf vemaglicher Grundlage abgelöst. 

Die Zersplinerung der Grem ienstrukrur Tela­

ti ~iert sich zudem dadurch, dass vielfach die­
selben Akteure aus Polizei und Ministerien 

für mehrere Gremien gleichzeitig zuständig 
sind (5.179). In Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen anderer Studien wird die Etablie­

rung der Inslitution des Verbindungsbeamten 
als zentrale Errungenschaft der incern2.riona­

len Kooperation eingeschätzt (S. J 87 ff. und 

S.236 H.). 
Im dritTen und letzten großen Kapitel (S. 193-
284) behandeln die Au(()ren zwei wichtige 
Aspekte der Pra.xis internationaler Koopera­

rion bei der Drogenbekämpfung: die Intelli­
gence-Arbeit und die operativeIl Ermicrlungs­

methoden. Für die Intelligence·Arbeit gibt es 

inzwischen alleine für den Drogenbereich 

eine beachtliche Zahl internationaler Daten­
banken (zusammenfassender Überblick: 
5.225 fL). In dem Abschnitt über operative 
Methoden (5.238 H.) behandeln die Autoren 

vor allem Formen der grenzüberschreitenden 

Observation (S. 24 r H.) und die sogenannten 
kontrollierten Lieferungen. Letztere zeichnen 
sich dadurch aus, dass der Zugriff auf Trans­
pone illegaler Güter nicht so friih wie mög­
lich erfolgt, sondern dass der Transport für 
einige Zeit beobachtet wird, um an Hinter­

männerund Abnehmer heranzukommen. Die 
Studie zeigt, dass die Übergänge zur Steue­
rung des illegalen Geschäfts durch eine ~ Lie-
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ferung auf polizeiliche Beslellung« fließend 

sind (S. 278 ff.). 
In ihren Schlussbemerkungco (S.285-295) er­
weitern die Autoren die Perspektive auf die 
Konsequenxen der beschriebenen Phäno­
mene.. Dabei sleUeo sie richtjgerweise fest. 
d~ss die Internationalisierung nicht automa­
tisch die gesamten Polizeünscirucionen verän­
dert, sondern zunächst vor allem speziali­
sierte Eliten betrifft. Die Internacionalisie­
rung sei rudern eine Form von Entpolicisie­
rung. d:! ParlWle.nrarier und andere politische 
Entscheidungsträger our wenig Einfluss auf 
die Elllwicklungen hällen. D~r internationale 
Drogenhandel besteht trotz all dieser Be­
kampfungsstrategien weiter, W:1S Zweifel an 
ihrer Effdstivitiit begriiodec. 
Das Buch von Busch u. a. bietet eine Fülle von 
Informacionen über die internationale Ko­
operation im Bereich der Drogenbelü.mp· 
fung, Es verengl den Blick sinnvollerweise 
nicht ausschließlich auf den Drogenbereich, 
sondern beziehr die Kooperalion gegen an­
dere Formen abweichenden Verhaltens mit 
ein, wo es zum Verständnis der jeweiligen 
Gremien und Aktivitäten erforderlich ist. 
Das Verdiensr der Auwren und ihres For­
schung!pro;ekts besteht vor allem dari n. 
dass sie Ioformationen gebündelr tuben, die 
bislang nur fragmenunsch, zum Teil auch gar 
nicht zugänglich WlTen. Besonder~ iOl.eres­
sant sind die Abschnitte über die zuvor in 
der LireralUr nur wenig behandelte Zollko­
operation. Die zilierren Einschätzungen der 
interviewten Experten liefern an mallchen 
Stellen wichtige Hintergrundinformlrionen 
zum besseren Versl.ändnis der praktischen 
Relevanz der verschiedenen Gremien der 

Drogenbekämpfung. Gelegentlich wären 
diese Einschätzungen allerdings methoden­
kriti~ch auf die hiOler dem Prakrikerdiskurs 
liegenden Interessen und Slrategien zu hinter­
fragen gewesen (z. B. S. (71). 
Aus rechtswissenschafrlicher Perspektive ist 
die wiederholt angesprochene und auf 
S. iRg H. zusammenfassend behandelte Frage 
besonders interessant. welche Wirkungen die 
Verrechdichung intemaLiooaler Polizei- und 
Zollütigkeit u. a. in völkerrechtlichen Ab· 
kommen geh~bt hat. Die Aurorcn entwickeln 
hierzu die These. diese Verrechtlichung sei für 
die praktische Kooperation in der Regel zu 
abstrakt und damit als L.:irfaden für das fall­
bezogene Handeln weitgehend irrelevant. Sie 
babe allerdings zu mehr Rechtssicherheit für 
die Sicherheitsbehörden gefühn, die Rechte 

der Adressaten ihres H2.ndelns dagegen eher 
geschwächt (S.288 L). 
Beide Bücher liefern reichhaltiges Material 
über zenlr~le Aspekte der OK-Bekämpfung 
und berren dieses in eine fundierte Anllysc 
ein. Für zukünfrige Forschungen zu diesem 
ThemenIeld haben sie damit nicht nur wich­
tige Grundlagen geschaffen, sondern auch 
Maßstäbe gesetz!. Die Nutzung der Bücher 
für wissenschaftliche Zwecke wird allerdings 
dldu.rch. erscnwert, dass die Nachweise mir 
für jedes Kapitel neuer Zählung am Ende des 
Buches gebündelt sind und dass Stichwon­
register fehlen. 

Hartmul AJm 

FredriJe Roggan, Auf l(galem Weg in einen 
Polizewaat, Bonn (Paht-Rl(gcnstein- Verlag). 
2000,248 Seiten, DM 38,-. 

Berei[5 in der Einleitung (S. [3-l9) macht 
Roggan deutlich, dass es ihm nicht um eine 
Bewertung .bestimmter Erscheinungsfor­
men von Polizeieinsauen« geht. sondem 
um die Untersuchung derjenigen Tendenz 
in der Legis)alUf. die mit immer mehr Auf­
gaben- und Befugniscrweirerungen für die 
bSicherheiucorgane versucht, zunehmenden 
gesellschaftlichen Problemen zu begegnen. 
Entscheidend für die CharalHerisierung eines 
Staates als Polizei- oder RecntssLaat sei die 
Frage, wie die ~ innere Sicherheitc gewährlei­
stet und welcher Stellenwert dabei den 
{Grund-)Rechten der Menschen beigemessen 
werde. Ein Polizeist.Ut kenne im Gegensatz 
zum Rechtsstaat ~keine tatsächlichen Gren· 
zen der zulässigen Eingriffe in die Rechte der 
Bürgerlnncn«. Er orientiere sich an der -Ef­
feklivil.ät« seiner Maßnahmen für die Erhal­
tung der ~inneren Sicherheit«. Daraus ergebe 
sich nach und nach eine prinzipielle Zugriffs­
möglichkeit auf alle Individuen, die mit einer 
mangelnden oder zumindest eingeschränk. 
ten Möglichkeit korrespondiere, effektiven 
(Rechts-)Schuu: in Anspruch nehmen zu 
können. Das konkrete Gesicht dies.:r polizei­
staatlichen Ordnung könne dabei unter­
schiedlich ausfallen. So wenig wie der Polizei­
sta.t des dl:utschen Faschismus dem des ab· 
solutisti~chen Vorlaufer! im '7. und 18.Jahr­
hunden geglichen h.be. seien von einem mo· 
demen Po!izeisLaat im ll.Jahrhundert die 
Merhoden etwa des Kaiserreichs oder der 
Nazi-Dikurur zu erwarten. Daher könne 
auch nichl der legale Weg in ~den. Polizei· 
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470 staat, sondern ~lediglich« die legislative Weg­
bereirung für ~ einen .. Polizeistaat untersucht 
werden. 
Dem so umrissenen Forschungsgegenstand 
stellt Roggan sodann eine Darstellung der 
wesentlichen machtbeg-renunden Verfas­
sungsprinzipien vornn (S. }o-46), die (bislang 
noch) einem »ungehinderten Zugriff der 
staatlichen Sicherheitsorgwt auf Jedeln und 
Alles« e,ugegenstehen: das aus dem jungen 
Nachkriegsbewusscsein der Bundesrepublik 
Deutschland resultierende Gebot der Tren­
nung zwischen Polizei- und Gehcimdien$C­
behörden. Die unterschiedliche Detennin.t­
tion polizeilicher Eingriffsbefugnisse durch 
bundesgesetzliches (repressives) Strafpro­
zcssreeht einerseits und (präventives) Polizei­
bzw. Gefahreoabwehrrecht der Länder arule­
rerseits . Das in der Menschenwürdegarantie 
und der UnschuldsvermucungW\Jrzeinde und 
aus dem Legaliütsprinzip des § 152 StPO 
resultierende VerbOI anll.Ssloser polizeilicher 
Ermirtlungen. Das Grundrechr auf -informa­
tioneHe Selbstbestimmung. gegen ein voraus­
senungsloses Datensamroeln und -:l.ustau­
schen staatlicher Stellen. Und schließlich 
der aus dem RechtsstaaLSprinzip und dem 
Gebot effektiven RechlSschutus abgeleitete 
Grundsatz der prinzipiellen Offenheit staat­
lichen Handelns, die durch die weirverbrei­
tete .. Normaütät von st3atlicher Heimlich­
keit« zunehmend in Frage gestellt werde. 
(Oie Darsrellung häue hier sicher noch um 
nicht weniger wesentliche Grundsätze und 
Bestimmungen ergänzt werden können.) Es 
gehe um die »Akcualität der Gelrung« dieser 
ffiachrbegrenzenden Prinzipien. 
Im Haupueil seiner Untersuchung (S.47-
18/) zerlegt Roggan sodann excmphrisch 
die Tendenzen in der jüngeren .Sicherheits«­
gesetzgebung, die in der Regel ohne großes 
Aufsehen in der Öffen.tlichkeit zu einer Vor­
verlegung und Erweiterung VOll Befugnissen 
für die Polizei und Strafverfolgungsorgane 
geführt haben . Anhand der bereits 1992 durch 
das OrgKG (8GBL I, S. 1302) eingefügten 
Vorschrift des § 1 roa SIPO und der 1995 in 
das Niedersächsische Gefahrenabwehrgesetz 
(NGefAG) eingefügten Bestimmung des 
§ 36a NGefAG (Nds.GVBI. '997, S.491) 
wendet sich Roggan zunächst der von den 
jeweiligen Gesetzgebern geschaffenen Mög­
lichkeiten zum Einsau von Verdeckten Er­
mitdem 2U (5. 47-68). Bereits hier uigt sich, 
dass es sich um ein .tatbestandlich entgrenz­
tes, opera,;ves Ermittlungskonzept« handelt, 

das auch durch den weitgehenden - in der 
Praxis allerdings vielfach leer laufenden -
Richtervorbehal! »nicht ... rechts staatlich ge­
zähmt werden kann«. Die polizeirechclichc 
Eingriffsschranke, dass präventive Maßnah­
men in der Regel das Vorliegen einer konkre· 
ten. Gefahr voraussetzen, habe der nieder­
sachsische Gesetzgeber im NGefAG ebenso 
überwunden wie der Bundesgesetzgeber die 
Vorgabe, dass eine strafverfolgende Errnin­
IUllglltätigkeic von einem berei ts bestehenden 
Anfangsverd~cht auszugehen habe. Auch die 
Ausweitung der Dauer einer möglichen Frei­
heitsenuiehung in den neueren Polizeigeset­
zen (S. 68-84) habe der Polizei auf Länder­
ebene (polizeircchtlicb-priiven(ive) Eingriffs­
befugnisse eröffnet, die der Bu ndesgesetzge­
ber gerade durch die Bestimmungen über die 
HaItgründe (und hierbei insbe50ndere § 11.1.<1 

StPO) ausschließen wollte. Diese führren zu 
einer»Vorverlegung von FreiheitsverlUSI< für 

den Bürger. Roggan unterwirft hier insbeson­
dere die Regelung des § u des Sächsischen 
Polizeigesetzes, die eine (präventive) Frei­
heitsentziehung von bis zu /4 Tagen (!) er­
möglicht. einer genaueren Untersuchung. 
Auch bei der Analyse der durch zahlreiche 
Polizeigesetze bereits seit längerem ennög­
lichten. im Rahmen suafprozessualer Maß­
nab.men aber erst durch die Änderung von 
An:.13 des Grulldgeseczes (GG) seit dem 
I. 4.1998 (BGBI. I, $.6(0) eröffneten Befug­
nis zum sog .• großen Lausch~ngriff. (S.84-
105) konnte die erhebliche öffentliche Anteil­
nahme und der denkwürdige Rücktriu der 
damaligen Bundesjustizministerin Leutbeu~­
ser-Schnarrrnberger die hktische Suspendie­
rung des Grundrechts im Interesse der (ver­
meintlichen) polizeilichen ~Notwendigkei­

ten. nicht verhindern. Das anhand der Be­
stimmung des § 16 I Nr.6 des baden.-wiin­
tembergiscben Polizeigesetzes analysiene 
JRSl.rUment der sog. »Schleierfahndung« 
(5. 1°5-127) wird schließlich wegen der damir 
eröffneten Befugnis, prakLisch J edeln an 
praktisch jedem On bei tatbestandlich gren­
zenlosen Voraussetzungen überprüfen 7.U 

können, von Roggan -arl der Grenzlinie eines 
sich rechtss(aatlich verstehenden Polizei­
recblS< verorret. 
Don, wo die ~uIgezeigten und andere gesetz­
liche Bestimmungen die polizeilichen Mög­
lichkeiten noch in die Schranken reclll(s­
suat)lichcr Zu lässigkeit verweisen. sind von 
der Rechtsprechung insbesondere des Bun­
desgerichtshofs (BGH) entsprechende »Lük· 
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kenschlüsse. encwickelt worden. Roggan 
greif! hierzu stellvertretend die der verlas­
sungsrechdichen Zulassung des .großen Lau­
schangriffs. ~vorauseilende« EnlScheidungs­
prax,s des BGH im ~radikal-Beschluß4 

(NStZ '995,60,) und im .PKK-Beschluß" 
(NStZ 1997. J95), die ohne hinreichend 
bestimmte Ermächligongsnonn für einen 
.Übergangszeill-:lumu vom BGH genehmigte 
längerfristige Videoüberwachung (BGH 

NJW 199', 265') und die durch das OLG 
Düsseldorf (StV '998, 170) mit einer weilen 
Auslegung von § (oce I Nr.lb StPO "er­
möglichte« ObselVation durch eine neue, S1-

telLitengesriitzte Oberwachungscechnologie 
(.Global Positioning System« - GPS) auf 
und sleilt sie eingehend dar (5. n8-qS), 
Die Untersuchung wird schließlich abgerun­
det durch einen Blick auf organisatorische 
Veränderungen im Bereich der Sicherheitsbe­
hörden, wie z. B. die Darcnerhebung durch 
den Bayerischen Verfassungsschutz zu straf­
prozessualen Zwecken (S. '59-[71), den 
Kompetenzzuwachs des Bundesnachrichten­
dienstes (BND), insbesondere durch das 

• Verbreche~bekämpfungsgeset:t" von 1994 

(BGBI. 1. S. 3,86), sowie weitere Enrwicklun­
gen hin zu einer immer ausgeprägteren Auf­
gabenzuweisung an die Polizei und einer be­

ständigen Ausweitung der Anwendungsfel­
der für die poliuiliche GeneralklauseL 
Die erdrückenden Befunde führen Roggan 
zur abschließenden Diagnose: Nahezu alle 
Änderungen im Bereich der »Sicherheits«ge­

serze io der jüngeren Vergangenheit haben zu 
Berugniserweiterungen für die ~SicherheitS.­
behörden geführt. Diese haben iosbesoDdere 
auch eine ständige Ausweitung des .polizei­
pflichtigen« Personenkreises bis hin zur 
Überwachung von .Jedermann. nach sich 

gerogen. Die Emwicklung ist grundsätzlich 
von der Tendenz gepr~) ,.Freiheit« als Ge­
filirdung oder sogar Gegensarz der -Sicher­
heit'" zu verstehen. Recbtsschut.zmöglichkei­
cen wurden ine{fektiviert. Und schließlich ist 
die Rechtsentwicklung von der Relativierung 
und Ignorierung bislang geltender (verfas­
sungsrechdicher) Prinzipien geprägt. Das 
RechlS~ystem befinde sich damit auf einem 
legalen Weg in einen modemen Polizeistaat, 
auch wenn es (noch) erkennbar auch von 
rechcsstutlichen (im Sinne von freiheitlichen) 
Zügen geprägt sei. Der Rechtssl.a.:a werde 
jedoch insbesondere im Bereich der ~inneren 
Sicherheit« zunehmend UJld - ganz leg21-mit 
dem Segen des Rechtsstaats abgeschafft. 

Seinem Anspruch, sowohl für den rcchtspo­
litisch interessierten Laien eine ~Aufklä­

rung.!schrift« als auch für den juristisch Vor­
infonnienen eine rechtswissenschafdiche 
Kririk zu schreiben, hat Roggan nicht immer 
durchh2lren können. Dem Laien werden viele 
Zusammeuhänge rrot:t der Auflockerung 
durch zahlreiche Beispiele weiterhin unver­
ständlich bleiben. Dies liegr nicht nur an den 
von Roggan bereits in der Einleitung reflek­
tienen Funktionen der • JurisrelUpracheu, 
sondern bisweilen auch an der Unübersicht­
lichkeit des Them.1S selbst. Die/der juristj~ch 
Vonnformiertc und wissenschaftlich Interes­
sierte wiederum bleibt ebenfalls mit einigen 
offenen Wünschen zurück; So härte die Ar­
beit sicher von einer Slärker historischen Ein­
betcung der Them':ttik profitieren könnell, die 
den Wandel der Funktion des »Polizeilichen« 
für die bürgerlicbe Gesellschaft vom frühneu­
zeitlichen »Policey-. zum modernen Sicher­
heitssta.at aufgezei~ hätte. Auch M issver­
sWtdnissen bei der Verwendung des Begriffs 
»Polizeistaat" hätte damit begegnet werden 
können. Daneben härte ein stiirkerer Ver­
gleich der untersuchten Rechtsdogmatik mit 
der rechtstalSächlichen Wirklichkeit das Bild 
vervollständigen können. Die .. Verfasstheit« 
eines Stu= ist eben nur unzureichelld aUein 
am Wortlaut der in ihm verkündeten RechlS­
vorschriften und -emscheide abzulesen. Sie 
wird durch die konkrete Praxis ihrer Anwen­
dung mitgeprägt, die bisweilen selektiv, wi­
derspriichlich und inhDmogen ist. Trifft dies 
zu, so haI das aber nicht nur Konsequenzen 
für das Ergebn.is der Analyse, sondern eben­
faUs für die aus ihm abzuleitenden Folgerun­
gen für das eigene politische Handeln. 
Das unmiuelbare Ergebnis der Rogganschen 
Untersuchung wäre allerdings auch bei Er­
füllung dieser ,.Wünsche~ kaum anders aus­
gefallen: Die Rechtsemwlcklung in der Bun­
desrepublik Deutschland im Bereich der .in­
neren Sicherbeit« ist unverkennbar vom Pri­
mat des -Polizeilichen" und damit polizei­
staatlichem Denken geprägt. Die ursprüngli­
chen Vorgaben des Grundgesetzes, deren 
Zielsetwng auch die Gewährleisrung .poli­
zcifemer. gesellschaftlicher Enrwiclclung 
war, hlben sich in diesem Sog kaum als wirk­
same Barriere erwiesen. Gewählte .. Gesetz­
geber/innen" auf allen Ebenen haben sich 
dieser schrittweisen Demontage des RechlS­
sraats vielmehr nicht nur nicht Mdersctzr, 
sondern bisweilen aktiv an ihr mitgewirkL 
Diese EnrwickJungim juristischen Det:lil auf-
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472 gezeigt zu haben, ist das Verdienst der Rog­
ganschen Umcrsucnung. Sie weiter zu dulden 

oder aber Alternativen gegen sie geltend zu 

m~chen, obliegt dagegen den bRechtSunter­

"'orfenen~ selbst. 
Bernd MaYlCbang 

AlJ'walt des ReclmsUultes. Fes llich ri/t !uy Die­
t/u:r POSIer zum 75. Gebur/;14g. Herausgege­
ben von Franz fOlie! Düwell im Au/trage der 
AmoU-Freymuth-Ge!ielhchaft, Köln u. a_ 
(Carl Heymann.s Verlag) 1997, Xl, J08 Seiten, 
DM [64,-. 

Kaum jemand in der Bundesrepublik dürfte 

durch seine berufliche, wissenschaftliche und 

politische T~tigkei( so eindringlich wie Die­

ther Posser bewiesen haben, wie wichtig es 
is(, Poli(ik und Recht, Politologie und 

Rechcswissenscha{t zusamme[J zu denken. 

Dabei müssen beide Ebenen betrachu:t, ana­

lytisch aber stetS klar getren nt werden. 

Dem verdienten .Anwalt im K;t./ten Krieg«' 

ist nun eine umfangreiche Festschrift zu den 

unterschiedlichsten Themen gewidmet. Die 
spannendsten Beiträge sind in der Regel die, 

die sich mehr oder weniger direkt mit dem 

vielschichtigen Wo rken des Jubilars auseinan­

der setzen. Eines von mehreren durchgängi~ 

gen Themen der Anthologie isr der klassische 

rechrstheorelische Srreit, den man vereinf~­

chend mit der Frage - Positivismus oder Na­

rurrecht. ~usdrücken kann. Dazu liefert 01t0 

Gritschneder einen provozierenden Beitrag 

unter der Über5c!uift -Das Gesetz 31$ Feind 

des Rechts w, der seine persönliche H31rung 

bereits deutlich macht. Für ihn gibt es über­

haupt kein »positives Recht". nur positive 

Gesetze . • Recht~ dagegen ist mehr als die 

Summe der Gesetze, nämlich eine Ordnung, 

die bmit UI15 geboren ist«. Scharf polemisiert 

er gegen Richte.r. die es wagen würden, in 

Montesquieuscher Manier - Recht. sprechen 

zu wollen. Des FraDzosen Dikmm, die dritte 

Gewalt sei »in gewisser Weise gar nicht vor­

handen«,' würde Gritschneder mit de-r Be­

hauprung kontern. ein solcher - Richrer. sei 
kein .Richter. der seinen Titel vom ,Recht< 

ableitet., sondern .. nur ein mehr oder weni­

ger rechtsblinder Geserzanwendungslaut­

bahnbeamter« ()9). Gritschneder fordert Un-

( Dict.htr POi:St:i,. AnW:l.1t im Klltcn Krieg. Deutsche Ge ­
u:hich\.c in poLilixhcn Ptozessen 191 •. 196aj Bonl"l Jlooo. 

j. Momt~~.I1tu: Vom G~.Lst der Gcst:t~ (Oe l.'E:ipnl da 
loi.s! AU! dem Fl'U1.2.ö,ischcn .... on Ernst forsthoff ). Tü­
bi(]gcn ~ 199.l~ S. H O, 

abhängigkeit des Richters vom Gesetz - aber 

natürlich Bindung an das .Recht K - beson­

ders fü r den Fall. dass d~ Parbment •• gesctz­

liches Unrecht, formuliert, verkündet und für 

verbindlich erklän:. (ebenda) . Entlarvender­

weise ziliert Gritschncder diesen zentralen 

Begriff des sozialdemokratischen Juristen 
GUStav Radbruch, der gegen die .Gesetze« 

der nationalsozialistischc:n Diktatur entwik­

kelt wurde,' um gegen ,.unsinnig gcwordene. 

Gesetu allgemein zu kämpfen, ohne dabei zu 

unterscheiden. ob sie vOm demokratisch legi­
timierten Gesetzgeber der Weimarer Repu­

blik bzw. der Bunde~republik verabschiedet 

wurden oder ob es sich um Maßnahmegesetu: 

der nationalsozialistischen Dikrarur handelre. 

In seiner Auseinandersetzung mir dem NS­

Rechtssysrem wender sich GriLSchneder zu ­

dem in erster Linie gegen den >charakterlosen 

Wendehals" (44) Carl Schmiu, 31s ob der Cha­

rakter der Staatsrechtslehrer einen Hinweis 

für die angemessene Anwendung von Geset­

zen liefern könnte. Gerade Carl Schmitt ist 

ein Beispiel dafür, dass für die Durchsetzung 

des NS-Rechts strenger Geseue.spositi vismus 

eber hiDderlich war.' Indem Schmiu 1933/34 
gegen Positivismus und Dezisionismus und 

statt dessen für ~ Konkretes Ordnungsden­

ken~ eintrat, versuchte er den Typ eines Rich­

rers ll.'gibuli solutkS zu etablieren. der seine 

• Unabll2.ngigkeir« gerade dazu nuezt., um 

umso ungehemmter von möglicherweise 

bremsenden Geset2.en im Sinne der NS-Dik­

urnr ,.Recht« zu sprechen.' 

Spätestens seit dem (materiell freiheitssi­

chemden) .Luth-Urteil«" das das Grundge­

setZ. ~ls "objektive Werrordnung« kenn7..eich­

nete, har das Bundesverfassungsgericht sicb 

selbst - und nur sich selbst - weitgehende 
Freiheiten bei der Exegese des Grundgesetzes 

zugebilligt, die Verfasrungsrecht ohne Kon­

sultation des Grundgesetzgebers, der Zwei~ 

drittelmehrheit des Bundestages. z. T. erheb­

lich weiterbilden. EiDe negative Folge davon 

untersuchl H erbeT! Posse.- in seinem Beitrag 

über .. Zugangsschranken zum Bundesverfas­

sungsgericht~ . Überzeugend stellt er dar, d3ss 

ein Teil der unbestreirbaren Arbeitsüberla.<-

, Vgl. Gumv Rutbruch: G_alichc.o U~rc.:b, und iibug<­
f.,.zlicbcs Recht ( , ~~6). '.tu io: der," Reo:buphilo,ophi.:. 
Srudicn.u>g. bc. hg. v. R.]I D"ier UIId SunJey P.ulson, 
H.idtlbc 'lI~99. 5. 10 1-119 . 

• Vgl . duu ausfUhrlich W,lli,,,, E. Scheu.nu.,,: C .. I 
SclunilC Th. End 01 l ..... LUlb ,,,. Md. a.: O><ford '~99. 
OUI"''' V S. I' ,rI. 

, Cul Schmil" Üb<. clie dre i Arten rechuw"stn« h.ftli · 
ehtn o.nkc:ns (19H). IIcrlin "99J. 

6 BVcrfGE 7. J ~8. 
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rung des Gerichts durch tiefe Eingriffe in das 
einfache Gesetzesrecht sdbseverschuldet ist 
(3P/)40). Das Anmhmeverfahren für an 
das Gericht herangetngene Streitfälle, das 
.in Wirklichkeit die Nichtannahme bewirkt o 

(34J}) hält Posser in vielen Fällcn seinerseits 

für verfassungsreehrlich bedenklich. Er rät 
davon ab, den einfachsten Weg zu gehen 

und kurzerhand die Jedermanns-Vertassungs­
bcschweroe lUch Art. 93 Abs. I N r. 43 GG 
abzusc\uIfen) die einen Großteil der Verhh­

ren in Gang setzt. Statt dessen erörten er 

andere Möglich.keiren der Entlasrung des Ge­
richrs) darunter auch die Ein(Ühru~ des 
freien Annahmeverfahrens nach dem Vorbild 

des Suprtme Court der USA <JHff.). Letzt­
lich empfiehlt Posser jedoch eine Kombina­
tion von verschiedenen kleineren Maßnah­

men, so die Installation von nicht aus Verfas­

sungsrichtern bestehenden Vorprüfungskom­
missionen und die Reduzierung der Vert:lS­

sungsriclller inden Kammern von bisher drei 
auf zwei. Vor allcm sollte die verfassungsge­
richtliche KontroUdichte zu Gunsten der 

fachgerichtlieben Kompetenzen wieder zu­

rückgeführt werden (3S8/3l9). Auch der Ge­
setzgeber würde dadurch wieder gestärkt 
werden. 

Tn »Der Steuerstaat - Inhalt und Grenzen« 

befasst sich Heinrich Weber-Grellet u. a. mit 
den verfassungsrechtlichen Grundlagen der 

Steuergesctzgebung. Treffend beschreibt er 
die Abwägung aus sozialstaadicher Eigen­

tumsverpflichtung des Einzelnen auf der ci­
nen Seite und der grundrechdich.en Sicherung 

des Eigenmms auf der anderen. Entgegen 

dem herrschenden M4instream versucht er. 
die Sozialverpflichrung des Eigentums zu ih­
rem Recht kommen zu lassen, und weist im 

Zusammenhang einer Diskussion einer Pla­

{oodierung zur Verbinderung einer konfislu­
torischen Besteuerung darauf hin) dass der 

gegenwärtig modische Vergleich von Be­

steuerung und Enteignung unangemessen 
isr. Schließlich kommen Steuern. die zur Er­
stellung von kollektiven Gütern erhoben und 
eingetrieben weroen, den Steuen.ahlern wie­
der zugute. Niederländische und dänische 
Gesetzgebung etwa schreiben als Obergrenze 

der Besteuerung 80% des zu versteuernden 
Einkommens fest. Dagegen hat das Bundes­
verfassungsgericht in seinen Beschlüssen vom 

2.1 . Juni 1991 7 auf Initiative des Berichterstar­
ters Paul Kirchhof den sog. Halbreilungs­

Grundsatz etabliert, den Weber-Greller für 

7 BVcriGE 9J. '21. 

nellle freie Schöpfung des Gerichts« (4") 
hält. In der Tat erscheint schwer nachvoll­

ziehbar, wie aus den kargen grundgesetzli­
chen Bestimmungen henusgelesen werden 

können soll, dass die Ohergrenze für die Be­

steuerung bei 50% liegen soll und nichteI:Wa 

woanders. Erneut muss man sich fragen, ob 
hier nicht das Gerichr eine Streictrage, deren 

Bf;\nIWOrtU ng politisch auszufechten ist) in 
u nzulassiger Weise an sich gezogen hat. 

Des Grundproblems voll bewusst ist sich die 
derzeitige Präsidentin des Bundesverfas­

sungsgerichts, J utra Limbach, die nicht selten 

schon die Politik ermahnt hat, nicht der Ver­

suchung zu erliegen und zur eigenen Entla­
stung ihr Heil in .Karlsruhc. z.u ruchen. In 

ihrem Beitrag .Die Funktionstüchtigkeit der 
Strafrechtspflege im Rechtssraat~ stellt sie 

fest) wie unbest immr de( Begriff »Rechts­

staat« in vielerlei Hin~icht nach wie vor ist . 
Einige Grunde\emente scheinen klar, wie die 
Gewährung von Grundrechten. Gewaltenrei­
lung und Gewaltenkontrolle, Gesctzrruißig­

keil von Verwalrung und Justiz, richterliche 
Unabhängigkeit und individueller Rechts­

schutz (327). Sehr z.u recht plädien Limbach 
dafür. bei der weiteren, genaueren Definition 

des!eo, was der Rechtsstaar sei, auf das 
.geschriebene Verfassungsrecht, also (das) 

Grundgesen zu rekurrieren« (Jl9). Diese 
Aussage ist mitnichten trivial, denn ron An­

fang an hat das Bundesverfassungsgerichr die 

Existenz überposirivcn. also ungeschriebenen 
Rechts angenommen, an das gejetztes Recht 
gebunden sei! Den ofl geübten Appell .n das 

Bundesverf:J.5Sungsgericht, richterliche Zu­
ruckhalrung zu üben, hält Limbach für nichl 

~usreichend und eher für geeignet, den Weg 

der Entscheidungsfindung etwa in verfas­
sungsrechrlicben Streitfragen insgesamt in 

Frage z.u srellen. Denn ein System) in dem 

die Zurückhaltung oder Nichtzuriickhalrung 
seiner obersten Richter deran zemral sind, 
lässt an der Verbindlichkeit des immerhin 

im Art . l.0 Abs. 2 GG festgeschriebenen 

Grundsatzes der Volkssouveränität Zweifel 
aufkommen. 
Der ehemalige Bundesjustizminisrer Hans­

Jochen Vogel thematisiert den ßedeulU!\gs­
wandel des Grundgesetzes im Konlext: der 
europäischen Einigung. Durch die Mus­

trieht-Vertt"iige ergaben sich viele neue Fra­
gen, die in mehreren Verfahren vor dem Bun­
desverfassungsgericht bearbeitet worden 
sind. Dass die zunehmende Übertragung 

~ BV.riGE I. I~ (Süd .... n' ..... " ·Uru:il). 
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474 von Hoheitsrechten von der Bundesebene, 

jeweils mit der erforderlichen Zustimmung 

der Länder, aus demokrarielheorelischen Er­
wägungen problematisch ist, so lange die de­
mokralische Legitimation der europäischen 
Gremien so bruchig bleibt wie bisher, iSI in 
der politischen Diskussion beinahe ein Ge­

meinplatz geworden. Unbemerkt davon er­
gaben sich auch verfassungstheoretische Pro­
bleme, auf die Vogel hinweist: So ist etwa das 

Zitiergebot des Art 79 Abs. 1 GG, um das in 
der Frühzeit der Bundesrepublik h:m gerun­
gen wurde' und das Verfassungsdurchbre­
chungen wie in der Weimarer Republik ver­

hindern sollte, im Laufe der Jahre immer 
mehr ausgehöhlr worden. Auch die Neufas­

sung des Art. 2:> GG bestätigl bei europapo­
litischen venraglichen Regelungen ausdrück­

lich nur A rt. 79 Abs. 2 und 3 GG, nicht jedoch 

d:lS Zitiergebot (373). Die Erläulerung Vogels, 
eine andere Regelung hätte u. U. dazu ge­

führt, dlSS dcm Grundgesetz bei zukünftigen 

Verträgen umfangreiche Vorvertrags- und Be­

schlusste"te häuen angefügt werden müssen 
(76), ist zwar pl.?usibel, vennag jedoch die 
Befürchrungen, die sich durch die Durchlö­

cherung des Grundgesetzes ergeben können, 
nicht restlos zu zerSlreuen, 

Es kann angesichts der großen Menge von 
Beiuiigen () I, in sechs thematischen Gruppen 

geordnet) nicht verwut\dem, dass nicht alle 

9 VgL sun vi.der K:ld Loeo.v~uin~ Kriti .s ctJ~ RCLn.chlUfl­
gell tU( Vt'rf2..ss:ung~derung \10m l7. Mirz ('5'" in: Die 
öllcnuichc Ve"".J"",s 7 (19li), S. JSS'lS8; om.: Th, 
Bonn Comutlnion wd thc! Europcan Dcfc.ru:e Commu­
niry Tre.llics... A Srudy in Judici.d Frw:tr.I~;oJ'), in; Y:1Ie l.l.w 
Joum.l 6~ (19J!). S. 80S-8)9· 

gleich dicht geschrieben und für jeden denk­

baren Lestr gleich interessant sein können. 

Insgesamt aber ergibt sich aus der Lekcüre 
der Festschrift eine Widerspiegelung d~r ver­
schiedenen Wirkungsfelder Dielher Possers, 
die mi t seinen juristischen Ambil ionen längst 

nicht erschöpfend erfasst sind. Possers christ­

liches Engagement etwa wird ebenfalls ge­
würdigt, so du reh eiDen beeindruckenden 
Aufsatz Günter Beaugrands ~MordankJage 

gegen du NS-Regime" ('77 CL), der über 
den K:unpC Clemens Augusts Graf von Ga­
lens gegen die ,.Euthanasie- berichtet und 
herausarbeitel, dass unerschrockener Wider­

stand unter der NS-Dikr.arur möglich sein 
konnte. Am Beispiels des Rechtsberaters der 

Bekennenden Kirche, FriedrichJusrus PereIs, 

"Zeigt J oachim Percls ähnliche Perspektiven 
auf (191 fL). 5ch ließlieh wird auch Dielhc.r 

Possers aktuelle T:itigkeit als Bundesvorsit­

zender der 5chiedskom mission der SPD in 
einem ausführlichen Aufsatz von Claus 

Amdt (n9f(,) in Bewusstsein gerufen und 

nach ihrer i Ilstirutionellc.n Einbellung in die 
ordentliche Gerichtsbarkeit hin überprüfe 

Insgesamt liefen die vorliegende Festschrift 

eine ganze Reihe von spannenden Aufsätzen 
aus dem Grenzbereich von Jusliz und Politik. 
Sie bietet rni [hin sehr unterschiedlich inter­

essierten Lesern neue Anregungen. 

Matt},iu.s Stoff regen 
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